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Text 

Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 

§ 42. (1) An jeder Universität ist vom Senat ein Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 
einzurichten, dessen Aufgabe es ist, Diskriminierungen durch Universitätsorgane auf Grund des 
Geschlechts sowie auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des 
Alters oder der sexuellen Orientierung entgegenzuwirken und die Angehörigen und Organe der 
Universität in diesen Angelegenheiten zu beraten und zu unterstützen. 

(2) Die Anzahl der Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen ist in der Satzung 
festzulegen. Die im Senat vertretenen Gruppen von Universitätsangehörigen sind berechtigt, Mitglieder in 
einem in der Satzung festgelegten Verhältnis in den Arbeitskreis zu entsenden. Aus dem Kreis der 
Mitglieder des Arbeitskreises ist eine Vorsitzende oder ein Vorsitzender sowie zumindest ein 
Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu wählen. Die Funktionsperiode des Arbeitskreises für 
Gleichbehandlungsfragen beträgt drei Jahre und beginnt mit dem 1. Oktober des betreffenden Jahres. Die 
Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen dürfen für höchstens vier unmittelbar 
aufeinanderfolgende Funktionsperioden entsendet werden. Die gleichzeitige Mitgliedschaft im Senat und 
im Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen ist unzulässig. Bis zur Konstituierung des Arbeitskreises für 
Gleichbehandlungsfragen, die längstens bis zu dem auf den Beginn der Funktionsperiode folgenden 
1. März zu erfolgen hat, verlängert sich die Funktionsperiode des bis dahin eingerichteten Arbeitskreises 
für Gleichbehandlungsfragen. 

(3) Die Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen sind bei der Ausübung ihrer 
Funktion an keine Weisungen oder Aufträge gebunden (Art. 81c B-VG). Sie dürfen bei der Ausübung 
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ihrer Befugnisse nicht behindert und wegen dieser Tätigkeit in ihrem beruflichen Fortkommen nicht 
benachteiligt werden. 

(4) Den Mitgliedern des Arbeitskreises ist vom Rektorat in allen inneruniversitären Angelegenheiten 
Auskunft zu erteilen sowie Einsicht in die Geschäftsstücke, Unterlagen und in die automationsunterstützt 
verarbeiteten Daten über das Personal der Universität zu geben, deren Kenntnis zur Erfüllung der 
Aufgaben des Arbeitskreises erforderlich ist. Auf Verlangen ist die Herstellung von Fotokopien dieser 
Unterlagen zu gestatten. Einsicht in die Personalakten ist nur mit Einwilligung der betroffenen Personen 
zulässig. 

(5) Werden vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen zur Vorbereitung seiner Beschlüsse 
Gutachten und Stellungnahmen facheinschlägiger Expertinnen oder Experten sowie Auskünfte eingeholt, 
dürfen diesen Expertinnen oder Experten die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt 
werden. Diese Expertinnen oder Experten sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

(6) Dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen sind insbesondere unverzüglich zur Kenntnis zu 
bringen: 

 1. alle Ausschreibungstexte für die Besetzung von Stellen und Funktionen vor erfolgter 
Ausschreibung. Der Arbeitskreis hat das Recht, innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung zur 
Ausschreibung Stellung zu nehmen; 

 2. die Liste der eingelangten Bewerbungen einschließlich der Bewerbungsunterlagen, sofern der 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen nicht darauf verzichtet; 

 3. die Liste der zu Aufnahmegesprächen eingeladenen Bewerberinnen und Bewerber. 

(7) Das Rektorat hat gleichzeitig mit der Information des zuständigen Betriebsrats den Arbeitskreis 
für Gleichbehandlungsfragen darüber in Kenntnis zu setzen, mit welcher Bewerberin oder mit welchem 
Bewerber ein Arbeitsvertrag abgeschlossen werden soll. Arbeitsverträge, die ohne vorherige 
Verständigung des Arbeitskreises oder vor Ablauf der Frist gemäß Abs. 8 abgeschlossen werden, sind 
unwirksam. 

(8) Hat der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Grund zur Annahme, dass die Entscheidung 
eines Universitätsorgans eine Diskriminierung von Personen auf Grund ihres Geschlechts oder auf Grund 
der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen 
Orientierung oder einen Verstoß gegen das Frauenförderungsgebot oder gegen den Frauenförderungs- 
und Gleichstellungsplan der Universität darstellt, ist er berechtigt, innerhalb von drei Wochen die 
Schiedskommission anzurufen. 

(8a) Das jeweilige Kollegialorgan hat den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen unverzüglich 
über seine Zusammensetzung zu informieren. Ist der Frauenanteil von mindestens 50 vH gemäß § 20a 
Abs. 2 nicht ausreichend gewahrt, so kann der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen binnen vier 
Wochen die Einrede der unrichtigen Zusammensetzung an die Schiedskommission erheben. Die Einrede 
der unrichtigen Zusammensetzung hat zu unterbleiben, wenn sachliche Gründe vorliegen. Ist das 
Kollegialorgan unrichtig zusammengesetzt, und erhebt der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 
Einrede, sind die Beschlüsse des Kollegialorgans nichtig. Erhebt der Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen nicht fristgerecht die Einrede der unrichtigen Zusammensetzung, gilt das 
Kollegialorgan im Hinblick auf § 20a Abs. 2 als richtig zusammengesetzt. 

(8b) Der Senat hat den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen unverzüglich über das Ergebnis 
der Wahl der Mitglieder des Universitätsrats gemäß § 21 Abs. 6 Z 1 zu informieren. Bei Verletzung des 
§ 20a Abs. 3 kann der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen binnen vier Wochen die Einrede der 
unrichtigen Zusammensetzung des Universitätsrats an die Schiedskommission erheben. Die Einrede der 
unrichtigen Zusammensetzung hat zu unterbleiben, wenn sachliche Gründe vorliegen. 

(8c) Die Findungskommission und der Senat haben dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 
ihren jeweiligen Vorschlag für die Bestellung der Rektorin oder des Rektors vorzulegen. Liegt der 
Verdacht der Diskriminierung auf Grund des Geschlechts einer Bewerberin vor, so hat der Arbeitskreis 
für Gleichbehandlungsfragen binnen einer Woche Beschwerde an die Schiedskommission zu erheben. 

(8d) Sämtliche von der Wahlkommission zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahlen zum Senat 
einschließlich der Vorschläge für die Ersatzmitglieder sind im Hinblick auf die Einhaltung der Reihung 
von mindestens 50 vH Frauen an wählbarer Stelle gemäß § 20a Abs. 4 dem Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen vorzulegen. Dieser hat binnen einer Woche zu entscheiden, ob der 
Wahlvorschlag § 20a Abs. 4 entspricht. Entscheidet der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, dass 
nicht ausreichend Frauen auf dem Wahlvorschlag enthalten sind, hat er die Einrede der Mangelhaftigkeit 
des Wahlvorschlages an die Schiedskommission zu erheben. Die Einrede hat zu unterbleiben, wenn 
sachliche Gründe vorliegen. Entscheidet die Schiedskommission, dass die Einrede zu Recht erhoben 
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wurde, hat die Wahlkommission den Wahlvorschlag an die wahlwerbende Gruppe zur Verbesserung 
zurückzuverweisen. 

(8e) Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen hat unverzüglich an die Bundesministerin oder 
den Bundesminister zu berichten, wenn er 

 1. eine Einrede der unrichtigen Zusammensetzung eines Kollegialorgans an die Schiedskommission 
gemäß Abs. 8a, 

 2. eine Einrede der unrichtigen Zusammensetzung des Universitätsrats gemäß Abs. 8b, 

 3. eine Beschwerde wegen Diskriminierung im Zusammenhang mit der Wahl der Rektorin oder des 
Rektors gemäß Abs. 8c oder 

 4. eine Einrede der Mangelhaftigkeit des Wahlvorschlages gemäß Abs. 8d 

erhebt. 

(8f) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat in geeigneter Form auf der Homepage des 
Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung eine auf Grund der Wissensbilanzen der 
Universitäten gemäß der Wissensbilanz-Verordnung 2016 – WBV 2016, BGBl. II Nr. 97/2016, in der 
jeweils geltenden Fassung erstellte Darstellung der Umsetzung der geschlechtergerechten 
Zusammensetzung von Kollegialorganen gemäß § 20a an allen Universitäten zu veröffentlichen. 

(9) Erhebt der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Beschwerde an die Schiedskommission, ist 
die Vollziehung der Entscheidung des Universitätsorgans bis zur Entscheidung der Schiedskommission 
unzulässig. 

(10) Dem Universitätsrat und dem Rektorat ist jährlich ein Tätigkeitsbericht des Arbeitskreises zu 
übermitteln. 

(11) Das Rektorat hat dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen die für die Erfüllung seiner 
Aufgaben entsprechenden Personal- und Sachressourcen sowie die erforderlichen Räume nach Maßgabe 
der budgetären Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. 
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